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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1957

Norm

StVO §15 Abs1

Rechtssatz

Ein Ausweichen nach links kann dann nicht als Fahrlässigkeit zugerechnet werden, wenn die konkreten Umstände so

liegen, daß die Nichtbeachtung der Vorschrift des § 17 Abs 1 StPolO zur Vermeidung eines schädigenden Erfolges

geboten war.
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